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Empfehlungen zu den Sonderaufwendungen nach dem SGB VIII  
in Jugendhilfeeinrichtungen – Stand 01.10.2019 
 
Änderungsübersicht  
 
 

Stand   aktualisiert  

 

Inhaltsverzeichnis Seitenzahlen aktualisiert  

 

Anlagen 1 und 2 Datum aktualisiert  

 

Ziffer 3 Bekleidung  

Ziffer 3.2.1 Bekleidungsgrundausstattung 

Gleichbehandlung von Jungen und Mädchen  

Altersunabhängiger Betrag bei Erstaufnahme  480 Euro einmalig 

Ziffer 3.2.2   Bekleidungsergänzung  

   10% des Grundausstattungsbetrags    48 Euro monatlich  

 

Ziffer 3.3   Beihilfe zur Konfirmation und Kommunion  

Ziffer 3.3.1  Bekleidungsbeihilfe 

   Pauschale für religiöse Feierlichkeiten  250 Euro einmalig 

Ziffer 3.3.2  Bewirtung  

    evtl. Bewirtungskosten sind aus einmaliger Pauschale zu bestreiten 

 

Ziffer 4  Weihnachtsbeihilfe 

Ziffer 4.3 Verdeutlichung, dass nach Abzug der Kostenbeteiligung vom 

Weihnachtsgeld mindestens 31 Euro zur Verfügung stehen 

 

Ziffer 5.4 Kostenbeteiligung 

Ziffer 5.4.2 Kostenbeitragsberechnung die Durchführung erfolgt nach 

kooperativer Absprache zwischen Einrichtung und Jugendamt 

 

Ziffer 8 Budgetierte Sonderaufwendungen 

Ziffer 8.2  Höhe Anpassung pro Einrichtungsplatz auf   55 Euro monatlich 

Ziffer 6.2.3 Einmalige Leistungen im Betreuten Jugendwohnen 

 Folge der Anpassung der Höhe in Ziffer 8.2   22 Euro monatlich 

 

Zifferübergreifend Redaktionelle Anpassung  


